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Kernkraftwerke Gundremmingen 

RWE 

Genehmigungsverfahren Transportbereitstellungs- und Logistikgebäude 
Gundremmingen (TLG) 
Antrag auf Genehmigung nach § 12 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) 
Genehmigungsbedürftiger Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen 
in einem neu zu errichtenden Gebäude 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemär., § 7 Abs. 3, Satz 4 AtG ist die RWE Nuclear GmbH (RWE) verpflichtet, 
das Kernkraftwerk Gundremmingen II (KRB II) unverzüglich nach Erlöschen 
der Berechtigung zum Leistungsbetrieb abzubauen. Unabhängig von der 
Genehmigung nach§ 7 Abs. 3 AtG zur Stilllegung und zum Abbau des KRB II 
besteht für die dabei anfallenden radioaktiven Abfälle nach dem Entsor
gungsübergangsgesetz ein Abgabeanspruch an den Bund, sobald diese 
fachgerecht verpackt sind. 

Zur Gewährleistung einer zeitnahen Abgabe der beim Abbau der Anlagen 
KRB II und KRB BlockA (KRB A) anfallenden radioaktiven Abfälle an den Bund 
sollen diese, neben den aktuell noch verfügbaren Lagerkapazitäten, auch in 
dem eigens hierfür auf dem Kraftwerksgelände zu errichtenden Transport
bereitstellungs- und Logistikgebäude Gundremmingen (TLG) bis zum Ab
transport aufbewahrt und bereitgestellt werden. 

Die RWE beantragt daher die Erteilung einer Genehmigung nach§ 12 Strah
lenschutzgesetz (StrlSchG) zum Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen 
im TLG. 

Für die Errichtung des TLG wird die RWE eine separate Genehmigung nach 
Bayerischer Bauordnung (BayBO) beantragen. 
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werden in einem Bericht zur UVP-Vorprüfung im Einzelfall gemäß 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) beschrie
ben. 

Rechtzeitig vor Erteilung der hiermit beantragten Genehmigung wird die 
RWE gemäß§ 13 Abs. 2 StrlSchG den Nachweis der erforderlichen Vorsorge 
für die Erfüllung der gesetzlichen Schadensersatzverpflichtungen erbringen. 

Im Weiteren wird die RWE die für den Schutz gegen Störmaßnahmen und 
sonstige Einwirkungen Dritter notwendigen Maßnahmen gemäß§ 13 Abs. 3 
StrlSchG nachweisen. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird die RWE die im Antrag ge
nannten Unterlagen sowie weitere ergänzende Unterlagen unter Berück
sichtigung der Vorgaben von StrlSchG und UVPG einreichen. 

Wir bitten um Erteilung der Genehmigung. 

Mit freundlichen Grüßen 

RWE Nuclear GmbH 

RG17591
Rechteck




